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Information betreffend das Auslaufen der COVID-19-Sonderbestimmungen 

für GuK-Berufsangehörige mit ausländischem Ausbildungsabschluss 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz erlaubt 

sich wie folgt zu informieren: 

• Auslaufen der der Pandemiebestimmungen (§§ 27 Abs. 3 und 85 Abs. 2 GuKG) 

 

Gemäß § 27 Abs. 3 bzw. § 85 Abs. 2 Gesundheits-und Krankenpflegegesetz (GuKG), BGBl. I 

Nr. 108/1997, idgF., dürfen für die Dauer der COVID-19-Pandemie für Tätigkeiten des 

gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege bzw. der Pflegeassistenzberufe 

auch Personen, die nicht in das Gesundheitsberuferegister eingetragen sind, herange-

zogen werden, wenn diesen ihr im Ausland erworbener Qualifikationsnachweis gemäß 

§§ 28a ff bzw. §§ 87 ff. GuKG anerkannt bzw. nostrifiziert wurde, auch wenn allfällig 

vorgeschriebene Ausgleichsmaßnahmen oder Ergänzungsausbildungen noch nicht absol-

viert worden sind. 

Diese durch die GuKG-Novelle BGBl. I Nr. 16/2020 geschaffene und ursprünglich bis 

31. März 2021 befristete Ausnahmeregelung wurde aufgrund der anhaltenden Pandemie 

durch die Novellen BGBl. I Nr. 48/2021, 253/2021 und 82/2022 dreimal verlängert und 

läuft mit 31. Dezember 2023 aus. 
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Zwischenzeitlich wurden alle befristeten COVID-19-spezifischen Sonderbestimmungen 

nicht weiter verlängert bzw. aufgehoben und wird SARS-CoV-2 nunmehr rechtlich wie alle 

nicht-anzeigepflichtigen Infektionskrankheiten behandelt. 

In diesem Sinne laufen die genannten COVID-19-Sonderregelungen im GuKG mit 

31. Dezember 2023 nun endgültig aus, weshalb es für die betroffenen Berufsangehörigen 

erforderlich ist, die Absolvierung der vorgeschriebenen Ausgleichsmaßnahmen/-

Ergänzungsausbildungen sowie die Eintragung in das Gesundheitsberuferegister 

spätestens bis zu diesem Zeitpunkt erfolgreich abzuschließen, um mit 1. Jänner 2024 die 

Berechtigung zur Ausübung der beruflichen Tätigkeiten nicht zu verlieren. Ein 

diesbezügliches Informationsschreiben seitens des Bundesministeriums für Soziales, 

Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz erging bereits im Februar 2022 mit GZ: 2022-

0.120.272. 

 

Um den Berufsangehörigen die Erlangung der Berufsberechtigung zu erleichtern, ist es 

daher erforderlich, dass die Bundesländer bzw. Ausbildungsanbieter ein ausreichendes 

Ausbildungsangebot für die Absolvierung dieser Ausgleichsmaßnahmen bzw. Ergänzungs-

ausbildungen für die betroffenen Berufsangehörigen zur Verfügung stellen und die 

Arbeitgeber die Absolvierung dieser auch dienstrechtlich ermöglichen. 

• Berufsrechtliche Maßnahmen im Rahmen der Pflegereform  

 

Im Rahmen des ersten und zweiten Pflegereformpakets wurden berufsrechtliche 

Maßnahmen für einen erleichterten und rascheren Berufszugang für qualifiziertes 

Pflegepersonal aus dem Ausland geschaffen: 

 

So wurde mit der Novelle des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes, BGBl. I 

Nr. 82/2022, für Angehörige des gehobenen Dienstes in der Gesundheits- und 

Krankenpflege (§§ 28a Abs. 7 und 31 Abs. 1a GuKG) sowie für Angehörige der 

Pflegefachassistenz (§§ 87 Abs. 11 und 89 Abs. 6) mit Anerkennungs- oder Nostrifikations-

bescheid die Möglichkeit der befristeten Berufsausübung im jeweils niederschwelligeren 

Gesundheits- und Krankenpflegeberuf, nämlich für DGKP in der PFA bzw. für PFA in der 

PA, geschaffen.  

Mit der GuKG-Novelle 2023, BGBl. I Nr. 108/2023, wurde nunmehr eine entsprechende 

auf zwei Jahre befristete Ausübung der Pflegeassistenz, allerdings unter Anleitung und 

Aufsicht von diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger:innen, auch für 

Berufsangehörige der Pflegeassistenz ermöglicht (§§ 87 Abs. 12 und 89 Abs. 10 GuKG). 
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Voraussetzung dafür ist jedenfalls, dass 

• ein rechtskräftiger Anerkennungs- bzw. Nostrifikationsbescheid im gehobenen Dienst 

für Gesundheits- und Krankenpflege bzw. in einen Pflegeassistenzberuf ggf. unter 

Auflagen (Vorschreibung von Ausgleichsmaßnahmen) vorliegt;  

• die Eintragung in das Gesundheitsberuferegister (DGKP als PFA; PFA als PA; PA als PA) 

befristet auf zwei Jahre vorgenommen wurde. 

 

Eine weitere Maßnahme, um im Ausland ausgebildeten Berufsangehörigen der Pflege-

assistenzberufe bis zum Abschluss des Anerkennungs- bzw. Nostrifikationsverfahren ein 

kurzfristiges Tätigwerden in Österreich zu ermöglichen, ist die Schaffung einer Bewilligung 

der Tätigkeit zu Fortbildungszwecken. Die Regelung in § 89a GuKG, welche § 34 GuKG für 

diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger:innen vergleichbar ist, kann nunmehr auch 

für die Pflegeassistenzberufe in Anspruch genommen werden. 

 

Es wird um entsprechende Veranlassungen und Weiterleitung dieser Information im 

do. Wirkungsbereich ersucht. 

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die vorliegende Information auch auf der 

Homepage des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumenten-

schutz (www.sozialministerium.at) veröffentlicht ist.  

Mit freundlichen Grüßen 

Wien,  24. Juli 2023 

Für den Bundesminister: 

i.V. Dr. Franz Pietsch 
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